Der Bürgerverein informiert sich bei der Flugbetriebsgemeinschaft Pattonville

Ist der Flugplatz Pattonville wirklich der geeignete Standort?

Bereits seit längerem sorgt die angekündigte Änderungsgenehmigung des Regierungspräsidiums Stuttgart für den Sonderlandeplatz Pattonville für rege Diskussionen in der Bürgerschaft. Der Bürgerverein Pattonville, der sich bereits seit 10 Jahren für die Belange der Bürgerinnen und Bürger einsetzt, hat mit einer Einwendung auf das Änderungsungsgenehmigungsverfahren reagiert. 
Neben dieser schriftlichen Einwendung infomierte sich  der Vorstand des Bürgervereins Pattonville zusätzlich in einem vor Ort Termin am vergangenen Samstag über den derzeitigen und den geplanten Flugbetrieb. Im Gespräch zeigt sich die Flugbetriebsgemeinschaft sehr kooperativ. Sie nehmen die Sorgen der Bürger und Bürgerinnen sehr ernst und sind sehr daran interessiert, dass die Piloten die Regelungen, wie z. B. An- und Abflugroute, Flugzeiten, etc. strikt einhalten. Leider gibt es wie überall sogenannte schwarze Schafe, vor allem bei Gastfliegern. Mit entsprechenden Strafen bis hin zu Landeverboten sanktioniert die Flugbetriebsgemeinschaft die nicht Einhaltung der Regeln.    

Bei einer Flugdemonstration eines Ultraleicht-Flugzeuges wurde den Vertretern des Bürgervereins gezeigt, dass die von der Änderungsgenehmigung erfassten und derzeit massiv in der Kritik der Anwohner stehenden Ultraleichtflugzeuge deutlich leiser sind als die herkömmlichen Motorflugzeuge. 

Die als schädlich für den Tierbestand des angrenzenden Naturschutzgebietes gewerteten Modellflieger werden laut Flugbetriebsgemeinschaft bereits seit vielen Jahren vom Nachwuchs der Flieger gebaut und auch geflogen. Aufgrund neuer EU-Richtlinien müssten diese in Zukunft offiziell genehmigt sein. Die Genehmigung beziehe sich dabei nur auf die bisher bereits schon vorhandenen leisen und verträgichen Elektro- und Segelflugmodelle. Verbrennungsmotoren sind auch weiterhin nicht erlaubt. 

Angesprochen auf die Beschwerden hinsichtlich des massiven Fluglärms bei den diesjährigen Flugtagen äußerte Herr Lehmann, 2. Vorsitzender der Flugbetriebsgemeinschaft, Verständnis für die Anwohner. Die Mitglieder Flugbetriebsgemeinschaft nehmen die Beschwerden sehr ernst und werden im nächsten Jahr zum Beispiel keine Hubschrauber-Rundflüge mehr angebieten.  
Dass es eine Lärmbelästigung durch die Hobbyflieger der Flugplatzbetreibergemeinschaft gibt, ist allen Verantwortlichen bewußt. Vom Flugsport ausgehend, wird derzeit keine weitere Lärmzunahme erwartet. Wichtig ist auch für die Zukunft, die Grenze des Vertretbaren nicht weiter auszudehnen. Dabei sieht Frau Brinkmann, 1. Vorsitzende der Bürgervereins, die Verantwortlichen des Flugplatzes in der Verantwortung.

Ein deutliche Veränderung wird es mit der geplanten Verlegung des Rettunghubschraubers nach Pattonville geben. Dabei ist es für den Vorstand des Bürgervereins selbstverständlich, dass die Rettung von Menschen notwendig und wichtig ist. Es stellt sich jedoch die Frage, ob der Standort Pattonville wirklich der geeignete ist oder inwieweit auch Alternativen gesucht und begutachtet werden. Die derzeitigen Planungen zielen mit der Stationierung des Rettungshubschraubers auf eine Verdopplung der Flugbewegungen und damit einhergehenden Vervielfachung des Fluglärms.
Pattonville ist laut Regionalplan ein Siedlungsschwerpunkt in der Region, warum muss ausgerechnet eine Rettunghubschrauber knapp 100m vom Wohngebiet stationiert werden? Vor allem vor dem Hintergrund, dass die bereits vorhandene Infrastruktur des Flugplatzes nur bedingt von der Flugrettung genutzt wird. Es werden neue Sozialräume, medizinische Versorgungsräume, eine Tankstelle, eine neuer Hangar, die Vergrößerung des Landeplatzes, die Ausstattung der Landefläche mit Leuchtfeuer sowie eine neue Zufahrt benötigt - also eine komplett neue Infrastruktur! 
Sollte für den Rettunghubschrauber keine Alternative gefunden werden und trotz allen Bedenken dennoch in Pattonville seine Stationierung finden, ist es dringend erforderlich alles dafür zu tun, dass die Wohnqualität in Pattonviller nicht leidet. 

Der Bürgerverein fordert die Verantwortlichen auf:
1. Die Änderungsgenehmigung anzupassen und die allgemeine Zulassung von Drehflüglern in eine exklusive Zulassung nur für einen Rettungshubschraube zu ersetzen;
2. Die An- und Abflugrichtigung Lärm minimierend festzulegen;
3. Keine Nachtflüge zuzulassen;

4. Die Nutzung des Sonderlandeplatzes Pattonville allein auf Flugsport im bereits bestehenden Rahmen und auf medizinische Hilfs- und Rettungsflüge festzuschreiben;
5. Die bestehenden genehmigten 2500 Flugbewegungen pro Jahr nicht zu Lasten der Pattonviller Bevölkerung weiter auszudehnen, d.h. keine Ausweitung auf die geplanten 4900 Flugbewegungen für Flugsport und Flugrettung 

(Achtung: Hier ist darauf hinzuweisen dass sich die sog. Flugbewegungen nur auf die Landungen beziehen, Starts und Landungen liegen bei der geplanten Ausweitung dann bei knapp 10 000 pro Jahr);

6. Den derzeit geplanten Standort auf dem Flugplatz max. 100m von der Wohnbebauung weg, hin zu einem vom Wohngebiet weitest entferntesten Standort, z. B. beim Hangar im Süden des Flugplatzes zu verlegen;  
7. Eine transparente und offizielle Überprüfung und Begutachtung alternativer Standorte (Industriegebiete, Krankenhäuser, etc.) durchzuführen;

8. Die Genehmigung des Sonderlandeplatz weiterhin zu befristen, um gegebenenfalls auf Veränderungen reagieren zu können und der weiteren Aufsiedlung von Pattonville gerecht zu werden;
9. Aus Lärmschutzgründen vor allem bei dem Rettungshubschrauber auf neuste, lärmschutzgerechte Technologien zu achten.

Noch besteht die Möglichkeit für alle Bürger und Bürgerinnen, es dem Bürgerverein gleichzutun und eine Einwendung gegen das Änderungsgenehmigungsverfahren bei der Stadt Kornwestheim, der Stadt Remseck oder direkt bei Regierungspräsidium einzulegen. 
Die Einspruchsfrist endet am  13.8.08. Bei allen Gemeinden können auch die vorhandenen Akten eingesehen werden, es lohnt sich!  

Verschiedene Einwendungen als Vorlage finden sie unter www.bürgerverein-pattonville.de

Birte Brinkmann

